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RS OGH 1977/5/24 9Os152/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.05.1977

Norm

StGB §133 F

StGB §146 E

Rechtssatz

Kein Betrug (sondern allenfalls Veruntreuung), wenn die treuhändige Übernahme eines Gutes rechtmäßig erfolgte

(hier: Übernahme der Ablösesumme eines einwandfrei zustandegekommenen in der Folge aber vereitelten Vertrages

durch den Vermittler), auch wenn von vornherein ein unredlicher Zueignungsvorsatz bestand, über den der andere

getäuscht wurde.
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